
Ihr Partner für bargeldloses Zahlen.

Alles in einem 

Mail Order/Telephone Order



Aduno gibt Ihnen die Freiheit, Bestellungen und Bezahlungen per Telefon, 
Fax oder Brief entgegenzunehmen. Mit einem Mail Order/Telephone Order-
Vertrag (MO/TO) haben Sie unsere volle Unterstützung für die Akzeptanz 
von VISA und MasterCard im Distanzgeschäft.

«Tutto in uno» – Aduno ist Ihr Partner für alle Aspekte 
des bargeldlosen Zahlens. Mit uns können Sie nicht 
nur die beliebtesten Kredit- und Debitkarten akzeptie-
ren. Sie erhalten auch Unterstützung auf allen Ihren 
Verkaufskanälen und obendrein wertvolle Zusatzleis-
tungen wie die Vergütungsanzeige per E-Mail, Akzep-
tanz in Fremdwährungen oder attraktive Terminal-
Angebote.

Umsatz auf allen Verkaufskanälen
Ob im klassischen Versandhandel, im Ticketverkauf 
oder für die Abrechnung innovativer Dienstleistungen: 
mit einem MO/TO-Vertrag sind Sie für Ihre Kunden 
immer erreichbar, unabhängig von Ort und Zeitpunkt. 
Ihre Vorteile sind:

> einfache und beliebte Bezahlmöglichkeit für Ihre  
Kunden

> kostengünstiger als das Erstellen und Versenden  
von Rechnungen

> höhere Sicherheit als bei der Rechnungsstellung
> einfache Administration 

Merchant Support
Deutsch: +41 (0)58 234 51 00
Französisch: +41 (0)58 234 51 01
Italienisch: +41 (0)58 234 51 02

info@aduno.ch, www.aduno.ch

Jederzeit für Sie da

Keine Hexerei
Für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen im 
Distanzgeschäft haben Sie folgende Möglichkeiten:

> Übermittlung von Autorisationsanfragen und 
Transaktionen aus Ihren Systemen direkt an uns 
– verlangen Sie die technischen Unterlagen

> Eingabe der einzelnen Transaktionen in ein 
EFT/POS–Terminal

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen Ihre Offerte. 
Auch hier gilt: Mit einem Partner für alle Ihre Bedürf-
nisse sparen Sie sich nicht nur administrativen Auf-
wand. Sie profitieren von günstigeren Konditionen und 
können sich bei allen Fragen vertrauensvoll an uns 
wenden. 

Verlangen Sie jetzt Ihre massgeschneiderte Offerte.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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